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Hinweise Schnittzeichnungen
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A. Festsetzungen durch Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

max.zulässige Grundfläche in qm; hier z.B. GR200GR200

Dorfgebiet, gemäß § 5 BauNVO 

1. Geltungsbereich

2. Art der Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung

4. Bauweise/überbaubare Grundstücksfläche

max. höchstzulässige Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden;
hier z.B. zwei Wohnungen

6. Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden

festgesetzte Firstrichtung

5. Bauliche Gestalt

FD zulässiger Haustyp, z.B. FD

2 Wo

Baugrenze

Flächen für Garagen/Carport - Ga/Ca, Nebengebäude - N

Abgrenzung unterschiedlicher Art der Nutzung

Allgemeines Wohngebiet, gemäß § 4 BauNVO 

WH bs 4,2m Wandhöhe bergseitig; hier z.B. 4,2m

WH ts 6,2m Wandhöhe talseitig; hier z.B. 6,2m

WA

MD

Allgemeines Wohngebiet, gemäß § 4 BauNVO 

Höhenkotenbezugspunkt für Hauptgebäude im Gelände,
hier z.B. 466,00m ü.NN 

Höhenkotenbezugspunkt für Ga, Ca, N im Gelände,
hier z.B. 463,65m ü.NN 

private Straßenverkehrsfläche

8. Vermaßung

9. Verkehrsfläche

Vermaßung, hier z.B. 5,00 m

bestehender, zu erhaltender Baum

private Grünfläche

zu pflanzender Baum 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
F1 siehe Festsetzungen C 9.4

7. Grünordnung

zu pflanzender Strauch 

Bereiche ohne Zufahrten

5,0m

Zufahrt 

Sichtdreieck, hier 70m

F 1

466,00

463,65

landwirtschaftlicher Weg

Sichtfeld70m

öffentliche Verkehrsfläche

öffentlicher Gehweg

Fläche für Entsorgungsanlagen, hier Müllsammelstelle
entweder an Standort M1 oder M2 vorzusehen. 

B. Hinweise durch Planzeichen

z.B. 637

bestehende Grundstücksgrenze

bestehende Flurnummer

bestehende Gebäude

vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Bauparzellennummer, z.B. Bauparzelle 1

Höhenkotenbezugspunkt in der Straße,
hier 459,33 m ü.NN Oberkante Kanal

vorgeschlagener Baukörper

bestehende Gehölzgruppe

Fläche für Versorgungsanlagen, hier Elektrizität

abzubrechende Gebäude 

Biotop
7434-0188-001

Biotop; hier Biotop 7434-0188-001

1

Höhenlinie teileweise mit Höhenangabe, z.B. 469m üNN469

Nachrichtliche Übernahme

1

D-1-86-151-11 Baudenkmal, hier Denkmal D-1-86-151-11

C. FESTSETZUNGEN  DURCH  TEXT:

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 MD - Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO   

- nicht zulässig ist Abs. 2 Nr. 9 
- nicht zulässig sind die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten 
  gemäß Abs. 3 BauNVO

1.2 WA - allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO
- nicht zulässig sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
  gemäß Abs. 3 Nr. 2 + Nr. 5 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung 
2.1 Haustyp FD - Flachdach

Die Wandhöhe für Hauptgebäude ist von der festgesetzten Höhenkote (siehe Festsetzungen durch 
Planzeichen A.8)  bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhautoberkante zu messen. 
Die Höhenkote bezieht sich immer auf die talseitige Wandhöhe. 
Es gilt die maximal zulässige bergseitige und talseitige Wandhöhe wie folgt: 
- für Parzelle 4 zutreffend: WH bergseitig max. 6,00m WH talseitig max. 7,00 m.
- für Parzelle 5 zutreffend: WH bergseitig max. 4,10m WH talseitig max. 6.80 m.

2.2 Haustyp SD - Satteldach
Die Wandhöhe für Hauptgebäude ist von der festgesetzten Höhenkote (siehe Festsetzungen durch 
Planzeichen A.8) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhautoberkante zu messen. 
Es gilt die maximal zulässige bergseitige und talseitige Wandhöhe wie folgt: 
Die Höhenkote bezieht sich immer auf die talseitige Wandhöhe. 
- für Parzelle 1 zutreffend: WH bergseitig max. 5,50m WH talseitig max. 6,00 m
- für Parzelle 2 zutreffend: WH bergseitig max. 4,20m WH talseitig max. 6.20 m
- für Parzelle 3 zutreffend: WH bergseitig max. 4,70m WH talseitig max. 7.70 m

2.3 Maximal zulässige Grundfläche für Garagen/Carport und Nebengebäude, 
gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 1 + 2 BauNVO, sowie die Energiezentrale auf Parzelle 3
- für Parzelle 1, 2 max.   45 qm 
- für Parzelle 3 max. 165 qm
- für Parzelle 4, 5 max.   70 qm

2.4 Maximal zulässige Überschreitung der Grundfläche 
2.4.1 für Zufahrten zu den Garagen und offene Stellplätze i. S. des § 19 Abs. 4 Nr. 1 max. 60%,

für Terrassen max. 50%.

2.5 Abgrabungen und Aufschüttungen 
2.5.1 Auf Parzelle 1 sind Abgrabungen und  Aufschüttungen bis 0,50 m  zulässig.
2.5.2 Auf Parzelle 2 sind Abgrabungen und  Aufschüttungen bis 1,00 m zulässig.
2.5.3 Auf Parzelle 3 sind Abgrabungen und  Aufschüttungen bis 1,10 m zulässig.
2.5.4 Auf Parzelle 4 sind Abgrabungen und Aufschüttungen bis 1,20 m und

im Bereich der Tiefgaragenzufahrt bis 2,20 m zulässig.
2.5.5 auf Parzelle 5 sind im Westen (Zufahrt) Abgrabungen bis 3,50 m, 

im Süden und Osten Aufschüttungen bis 1,50 m und Abgrabungen bis 0,50 m 
und im Norden Aufschüttungen und Abgrabungen bis 0,80 m zulässig.

2.6 Von der festgesetzten Höhenkote für Garagen (siehe Festsetzungen durch Planzeichen A.8) ist eine 
Abweichungen bis 0,50 m zulässig.

2.7 Terrassen sind auch außerhalb der Baufenster zulässig; hier gilt eine max. Überschreitung der 
zulässigen GR für Hauptbaukörper von max. 50% (s. auch # 2.4.2).

2.9 Im WA sind folgende verfahrensfreie Anlagen i. S. Art. 57 BayBO nicht zulässig: 
Abs. 1 Nr. 1 a, 2a, 3 bb, 3 b, 5a, 5b, 5 c, 9  und Abs. 2 Nr. 6.  

2.10 Stützmauern - als Einfriedung - sind nicht zulässig:
- im Westen, entlang des Biotops
- im Osten, entlang der Grenze des Planungsgebietes
- im Süden, entlang des Benediktenweges, 
ausgenommen im Bereich der Fläche für Entsorgungsanlagen M1 oder M2, s. Planzeichnung. 

3. Bauweise 
Es sind nur Einzelhäuser zulässig.

 
4.      Mindestgröße von Baugrundstücken  

muss mind. 850 qm betragen 

5. Anzahl der zulässigen Wohnungen in Wohngebäuden
5.1 es sind max. 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig, 

5.1.1 ausgenommen hiervon ist das Gebäude auf Parzelle 3, hier sind 3 Wohnungen zulässig.  

6. Abstandsflächen
Die Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO werden angeordnet.

7. Bauliche und städtebauliche Gestaltung 
7.1 Haustyp SD

7.1.1 Es sind keine Dacheinschnitte zulässig
7.1.2 zulässige Dachneigung 35°- 40°
7.1.3 Dachüberstand: trauf- und giebelseitig max. 0,50m 
7.1.4 Dacheindeckungen sind nur in rot zulässig
7.1.5 Es sind max. 2 Giebelgauben je Dachseite zulässig

- diese müssen mind. 3,00 m von der Gebäudeaußenkante entfernt sitzen 
- müssen mind. 3,00 m Abstand untereinander haben

7.1.6 Ausgenommen hiervon ist Parzelle 3 hier ist je Gebäudeseite, entweder ein Zwerchgiebel 
oder 2 Giebelgauben zulässig.
- der Zwerchgiebel ist max. 4,50 m breit zulässig.
- für die Gauben ist Pkt. 7.1.5 zutreffend.

7.2 Haustyp FD (Flachdach), 
- die Flachdächer sind nur begrünt zulässig,
- es sind keinerlei Geländer auf dem Dach der Hauptgebäude zulässig.

7.3 Es sind keine aufgeständerten Solar- oder Photovoltaikanlagen zulässig.

7.4 Terrassen, Kellerabgänge, Außentreppen und TG-Zufahrten sind auch außerhalb der Baufenster 
zulässig.

7.5 Stützmauern müssen eine Bepflanzung bzw. Berankung erhalten.

8. Garagen/Stellplätze und Nebengebäude
8.1 Je Wohnung sind 2 Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück nachzuweisen. 

8.2 Falls es aufgrund der Topografie möglich ist, sind Tiefgaragen unter dem Hauptgebäude zulässig 
- im Baufenster der Hauptgebäude und / oder der Garagen. 

8.3 Die Garagen sind nur auf den dafür gekennzeichneten Flächen zulässig.
8.3.1 Garagen sind nur mit einem begrünten Flachdach zulässig.
8.3.2 Ausgenommen hiervon die Parzellen 1 und 3  hier ist nur ein Satteldach mit max. 30° 

Dachneigung zulässig - Dacheindeckung wie das Hauptgebäude.

8.4 Kann ein Grundstück nicht unmittelbar von den Sammelfahrzeugen angefahren werden, müssen 
die Abfälle am Abfuhrtag zur Leerung zu einer vom Verband oder seinen Beauftragten be-
stimmten Sammelstelle gebracht werden, die an einer mit dem Sammelfahrzeug befahrenen 
öffentlichen Verkehrsfläche liegt. 
Sind Abfallbehältnisse am Abfuhrtag aus einem vom Verband oder seinen Beauftragten nicht zu 
vertretenden Grund unzugänglich, so erfolgt die Entleerung und Abfuhr erst am nächsten 
regelmäßigen Abfuhrtag. 

E. Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung an der Gemeindetafel der Gemeinde 
Scheyern in Kraft.

Gemeinde Scheyern, den...............         (Siegel)          M. Sterz
                     Erster Bürgermeister

Verfahrensvermerke
a) Der Gemeinderat von Scheyern hat in der Sitzung vom 09.07.2013 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 "Am Forsthaus" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 10.07.2013 ortsüblich bekannt gemacht.

b) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom 12.11.2013  hat in der Zeit vom 28.11.2013 bis einschließlich 31.12.2013  
stattgefunden.

c) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom 12.11.2013 hat in der Zeit vom 20.11.2013 bis einschließlich 31.12.2013 
stattgefunden.

d) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom  11.03.2014 mit der 
Begründung und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.07.2014 bis einschließlich 08.08.2014 öffentlich 
ausgelegt. Dies wurde am 27.06.2014 ortsüblich bekannt gemacht.

e) Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 11.03.2014 wurden die 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 15.07.2014 bis einschließlich 05.09.2014 beteiligt.

f) Die Gemeinde Scheyern hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 09.09.2014 den 
Bebauungsplan in der Fassung vom 09.09.2014 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen.

Gemeinde Scheyern, den...............         (Siegel)          M. Sterz
                     Erster Bürgermeister

GEMEINDE                          Scheyern

LANDKREIS Pfaffenhofen a.d. Ilm

                                               
BEBAUUNGSPLAN          Nr. 29

"Am Forsthaus"
       

PLANFERTIGER        Vera Winzinger

                                   Architektin/Stadtplanerin

                                        Schützenstraße  13

                                            86911   Dießen 

PLANDATUM                      Aufgestellt:       09.07.2013

Vorentwurf: 25.10.2013  

Entwurf: 12.11.2013

geändert: 11.03.2014

Satzungsbeschluss: 09.09.2014

                        

P R Ä A M B E L

Die Gemeinde     Scheyern
erlässt aufgrund §§ 1 bis 4 sowie § 8 ff Baugesetzbuch  - BauGB 

Art. 81 Bayerische Bauordnung  BayBO 

Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern  GO 

diesen qualifizierten Bebauungsplan im Sinne von § 30 Abs.1 BauGB

 

als       S A T Z U N G

Die o.a. Rechtsgrundlagen gelten in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

gültigen Fassung.

g) Die Regierung von Oberbayern hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom 
............... gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.

(Siegel Genehmigungsbehörde)      

h) Ausgefertigt.

Gemeinde Scheyern, den...............         (Siegel)          M. Sterz
                     Erster Bürgermeister

i) Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am ........... gemäß 10 
Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB / Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 
........... gemäß 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemeinde Scheyern, den...............         (Siegel)          M. Sterz
                     Erster Bürgermeister

9. Grünordnung
9.1 Pro Baugrundstück sind je angefangene 300 qm Gesamtgrundstücksfläche ein heimischer Baum / 

Obstbaum und 5 Sträucher s. Artenliste unter Hinweise durch Text  Pkt. 6.6.1 bis 6.6.3 zu pflanzen. 
Die Bäume sind spätestens in der Vegetationsperiode nach Bezugsfertigkeit zu pflanzen. 
Bestehende Bäume werden angerechnet.

9.2 Die als zu erhaltend festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten. Bei Ausfall eines Baumes ist 
in der Qualität Sol. 3xv StU 18-20 nach zu pflanzen, s. Artenliste 6.6.1 und 6.6.2 unter Hinweise durch 
Text. Die Nachpflanzung ist spätestens in der Vegetationsperiode nach Ausfall zu leisten. Bei 
Neupflanzungen sind Lageabweichungen bis 2,0 m gemessen von Stammmittelpunkt zulässig.

9.3 Die als zu pflanzend festgesetzten Bäume sind in der Qualität Sol. 3xv StU 18-20 spätestens in der 
Vegetationsperiode nach Bezugsfertigkeit zu pflanzen, s. Artenliste unter Hinweise durch Text Pkt. 
6.6.1 und 6.6.2. Die Bäume entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind als Hochstamm zu pflanzen. 

9.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.4.1 Die  bestehende Waldfläche (Fläche F1) ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 
Für die Nachpflanzung sind nur heimische Bäume und Sträucher zulässig. 
Der Vegetationsbestand ist gem. DIN 18920, bzw. RAS-LP 4 zu schützen.

9.4.2 Ein 15,00 m breiter Streifen ist bis maximal zur Biotopgrenze 7434 0188-001 (Westseite)
als Waldrand auszubilden. Hierfür sind nur heimische Sträucher und Bäume 2. Ordnung 
zulässig. Die Entnahme potentiell gefährdeter Bäume der aktuellen Bestockung ist in diesem 
Bereich zulässig. 

9.5 Bei Neubauten ist ein Freiflächengestaltungsplan im Maßstab 1:200 vorzulegen.

9.6 Stellplätze und Lagerflächen, sowie sonstige Bewegungsflächen, die aus funktionellen Gründen nicht 
versiegelt sein müssen, sind in wasserdurchlässigem Belag auszuführen.

9.7 Neupflanzungen von Koniferen wie z. B. Thuja, Fichte, Zypresse und Tanne als Solitär oder Hecke 
sind nicht zulässig. 

9.8 Es sind keine Hecken mit Formschnitt zulässig.

10. Ausgleichsflächen
10.1 Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs wird eine Ausgleichsfläche von 2.588 qm auf der 

Flurnummer 679 Gemarkung Scheyern, gemäß §1a BauGB festgesetzt und davon 2.509 qm dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Forsthaus“ zugeordnet. Ziel ist die Anlage einer 
Streuobstwiese. 

10.2 Die Anlage der Ausgleichsfläche ist spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Erschließung 
herzustellen.  Fertigstellung- und Abnahmetermin werden gemeldet.

 
11. Artenschutz
11.1 Sind von einem Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestände berührt (§ 44 BNatSchG), so 

bedarf es einer isolierten Befreiung durch die Regierung von Oberbayern. Eine Kontaktaufnahme mit 
der UNB ist in diesen Fällen erforderlich. 

11.2 Rodungen, Gehölzrückschnitte bzw. auf den Stock setzen von Gehölzen sowie Baufeldräumungen 
sollen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln (1.10. - 28.02) vorgenommen werden. Andernfalls ist 
sicher zu stellen, dass keine brütenden Vögel oder andere geschützte Arten betroffen sind 
(z.B. durch ökologische Baubegleitung während der Baufeldräumung).

12. Erschließung
Oberirdische Kabelverteilerschränke müssen so aufgestellt werden, dass diese über öffentliche 
Flächen zugänglich sind und in der Flucht der Einfriedung liegen. Die Aufstellung soll auf Privat-
grund erfolgen.

13. Einfriedung
13.1 Einfriedungen, Zäune sind nur entlang der öffentlichen Verkehrsfläche und entlang der 

Grundstücksgrenzen zulässig. 

13.2 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind nur Zäune aus Holz oder Stahl bis zu einer Höhe von 
1,20 m zulässig. Bei Hinterpflanzung sind auch Maschendrahtzäune entlang der Straßen zulässig. 

13.2.1 Ausnahmsweise können Mauern bis zu einer Höhe von 1,20 m zugelassen werden, wenn
diese der Abstützung des Geländes dienen, jedoch nur max. 1/3  je Grundstücksseite.
Auf allen anderen Grundstücksseiten sind nur Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von
1,50 m zulässig.

14. Niederschlagswasserbeseitigung
Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt nach Vorgabe des Entwässerungskonzepts des 
IB Dippold + Gerold (siehe Anlage) vom  13.10.2014 entsprechend dem Bodengutachten 
(siehe Anlage) des IB Crystal Geotechnik vom 24.03.2014.

14.1 Das anfallende - nicht verunreinigte - Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen 
Freiflächen (z.B. Zufahrten und Terrassen) ist auf den Grundstücken zu sammeln und dem öffentlichen 
Regenwasserkanal zuzuführen. Eine Zwischenspeicherung des Niederschlags-
wassers zur Brauchwassernutzung wird empfohlen. 

14.2 Das anfallende Niederschlagswasser kann aufgrund der nicht geeigneten Versickerungsmöglichkeit 
nur abgeleitet werden. Die Zufahrt zum Baugebiet wird hierbei in den öffentlichen Mischwasserkanal 
im Benediktenweg entwässert. Das Oberflächenwasser der inneren Erschließung des 
Baugebiets wird einschließlich der privaten Flächen ebenfalls gesammelt und in der Folge mit einem 
eigenen Regenwasserkanal dem Ledererweiher zugeführt. Seitens des Erschließungsträgers
ist die Niederschlagswasserbeseitigung nach dem Merkblatt DWA-M153 und ggf. dem Arbeitsblatt 
DWA-A 117 nachzuweisen.

14.3 Wasserhaltung / Baugrubensicherung:
Für den Bauzeitraum ist mit einem geschlossenen Wasserspiegel ab ca. 456,50 m NN und damit 
ab ca. 3,50 m unter Geländeoberfläche im unteren Abschnitt des Baugeländes zu rechnen. 
Daher sind zur Erstellung der Wohnhäuser keine Maßnahmen zur Absenkung des 
Grundwassers erforderlich. Aufgrund der überwiegend bindigen, d. h. schlecht bis gering
wassergängigen Decklagen und Tertiärschichten kann es jedoch nach stärkeren 
Niederschlagsereignissen zu Schichtwasseraustritten im Bereich der Böschung von Baugruben 
bzw. zu einem Aufstau von Wasser in Baugruben kommen. Es ist deshalb weitgehend 
erforderlich, eine offene Wasserhaltung unter Einbau einer Filterkiesschicht 
(d = 25 cm) aus geeignetem Filterkiesmaterial (Kies Körnung 0/63 mm, Feinkornanteil< 5 % bzw. 
Kies der Körnung 8/16 mm) auf geotextiler Trennlage (Vlies GRK 3) einzubauen. Es ist dann 
auch die Anordnung von ausreichend ausgefilterten Dränageleitungen und ausreichend 
dimensionierten Pumpensümpfen mit Pumpen erforderlich. Zusätzliche Dränagemaßnahmen 
können bei Schichtwassereinfluss im Baugrubenböschungsbereich notwendig werden.

15. Forstwirtschaftliche Belange
Zu Waldflächen oder waldartigen Beständen, wie im Westen ist ein Sicherheitsabstand 
(Baumfallzone) von mindestens 30 m zur geplanten Bebauung einzuhalten, wenn von stabilen 
Laubbäumen ausgegangen werden kann. Es wird ein 15,00 m breiter Streifen bis max. an die 
Grenzen des Waldbiotops 7434-0188-011 „Weinberg“ aus heimischen Sträuchern und nicht 
gefährdeten Bäumen II. Ordnung (z.B. Vogelbeere, Hainbuche) aufgebaut.  Die potenziell  
gefährdeten Bäume der aktuellen Bestockung werden dafür herausgenommen.

6.2 Im Nahbereich von Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist das Pflanzen tiefwurzelnder Bäume 
unzulässig.

6.3 Baumbestand ist während der Baumaßnahmen nach DIN 18920 und RAS LP 4 zu schützen.

6.4 Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Bäume und 
tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand 
von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im 
Einvernehmen mit der E.ON Bayern AG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.

6.5 Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse.

6.6 Auf den Grundstücksflächen sind die in der Planzeichnung als zu pflanzend, dargestellten Bäume der 
nachfolgenden Liste zu entnehmen

Art der Bäume und Sträucher:
6.6.1 Großkronige Bäume:

Acer campestre - Feldahorn 
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Betula pendula - Birke
Fagus sylvatica - Rotbuche
Prunus avium - Vogelkirsche
Quercus robur - Stieleiche
Tilia cordata - Winterlinde

6.6.2 Kleinkronige Bäume:
Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Sorbus aucuparia - Eberesche
Sorbus torminalis - Elsbeere
Sorbus aria - Mehlbeere
Malus in Arten und Sorten - Apfel
Pyrus in Arten und Sorten - Birne
Prunus in Arten und Sorten - Zwetschge
Prunus avium in Arten und Sorten - Kirsche

6.6.3 Sträucher auch für frei wachsende Hecken, als Heister.
Carpinus betulus        - Hainbuche
Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Haselnuss
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rhamnus frangula - Faulbaum
Rosa canina - Hecken-Rose
Salix in Arten - Sal-Weide         
Sambucus nigra - Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Wasser-Schneeball

7. Abfall- und Müllbeseitigung 
7.1 Zur Müllvermeidung wird empfohlen organische Abfälle auf den Wohnbaugrundstücken zu 

kompostieren.

7.2 Die Verpflichteten haben die Abfallbehältnisse, vor der für das Abholen festgesetzten Zeit
geschlossen an die dafür vorgesehenen Bereitstellungsfläche amBenediktenweg bereitzustellen
und unverzüglich nach deren Entleerung an ihren Standort zurückzubringen. Fahrzeuge oder
Fußgänger dürfen durch die Aufstellung nicht behindert oder gefährdet werden.

8. Klimaschutz
Den Anforderungen des Klimaschutzes wird dahingehend Rechnung getragen, dass die Versorgung 
für das Gebiet zum Teil über ein BHKW geplant ist, dass mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben  
wird. 

9. Spartengespräche
Vor Beginn der Baumaßnahmen ist ein Gespräch mit allen Sparten durchzuführen.

10. Bauwerksgründung
siehe hierzu Bodengutachten (siehe Anlage) des IB Crystal Geotechnik vom 24.03.2014.

Für die Planung und Durchführung der Bauwerksgründung sind die Ausführungen des 
Baugrundgut-achtens maßgeblich.
Gründungsempfehlung: 
Aus wirtschaftlicher Sicht wird die Variante des Teilbodenaustausches empfohlen, wenn die 
abgeschätzten Setzungen und Setzungsdifferenzen für die Bauwerke als verträglich eingestuft werden 
können.  Zum Einbau des Bodenaustauschmaterials sollte vor Ort eine Sohlabnahme durch den 
Baugrundgutachter ausgeführt werden, um vor Ort die gestaffelte Stärke des Bodenaustauschs 
(von der Hang- zur Talseite) im Detail näher festlegen zu können.
Gründung auf Teilbodenaustausch / Bodenaustausch: 
Eine Gründung mittels Teilbodenaustausch ist sinnvoll, wenn Setzungen und Setzungsdifferenzen für 
die Wohnhäuser akzeptiert werden. Hierzu sollte mindestens ein Bodenaustausch der Decklagen bis 
etwa 1,5 - 2 m unter Geländeoberfläche ausgeführt werden. Hierbei ist mit Setzungen und 
entsprechenden Setzungsdifferenzen in einer Größenordnung von etwa 2,5 - 5 cm für die geplanten 
Wohnhäuser zu rechnen. Das Bauwerk bzw. die Bodengründungsplatte muss möglichst biegesteif 
ausgebildet werden, um Setzungsdifferenzen auszugleichen.
Tiefreichende Bodenverbesserung: 
Als Alternativgründung kann eine tiefreichende Bodenverbesserung mittels Schottersäulen oder auch 
mit sog. CSV-Säulchen umgesetzt werden. Bei Umsetzung der tiefreichenden Bodenverbesserung 
mittels Rüttelstopfsäulen wäre dann mit Setzungen in einer Größenordnung von etwa 1 - 2,5 cm zu 
rechnen.
Brunnengründung: 
Bauwerkslasten werden hier über sog. Brunnen (mit Beton verfüllte Schachtringe) in die besser 
tragfähigen tertiären Sedimente eingeleitet. Es sind dann Setzungen in einer Größenordnung von 
etwa 1,5 - 3,5 cm für diese Gründungselemente zu erwarten. Hier ist es dann erforderlich, über diesen 
Gründungselementen die Bodenplatte freitragend gespannt auszubilden.
Frostsichere Gründung: Eine frostsichere Gründung ist z.B. mittels der Ausbildung einer talseitigen 
Frostschürze oder durch andere Maßnahmen zu realisieren. Hierbei ist eine Frosteindringtiefe von 
zumindest 1 m unter die zukünftige Geländeoberfläche zu berücksichtigen.
Baugrube / Verbau: 
Ab einer Baugrubentiefe von 1,25 m in den Decklagen und auch in den tertiären Sanden bis 
Baugrubentiefen von etwa 3 m sind Böschungsneigungen von maximal 45° vorzusehen. Die 
Böschungskro-nen sind dabei frei von Lasten zu halten. Andernfalls sind Standsicherheitsnachweise 
und voraussichtlich zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig. Die weiteren Maßgaben der 
DIN 4124 sind zwingend zu beachten. 
Aufgrund der oft nur geringen Standfestigkeit der Decklagen und Tertiärschichten, kann es hierbei 
insbesondere hangseitig erforderlich werden, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, z. B. im Bereich 
des Böschungsfußes mit kurzen Spunddielen zur Stabilisierung der Böschung vorzusehen. Es kann 
erforderlich werden, im Bereich von weichen Decklagen die Böschungsneigung noch weiter zu 
reduzieren. Aufgrund der Wasserempfindlichkeit der beschriebenen Schichten ist es weiterhin 
erforderlich, die Böschungen vor dem Einfluss von Oberflächen- und Niederschlagswasser sowie 
Erosion zu schützen.
Baugrubenrückverfüllung: 
Die ausgehobenen Decklagen sind für eine Rückverfüllung von Arbeitsräumen von Baugruben nicht 
oder nur sehr wenig geeignet. Zur Wiederverfüllung geeignet sind sandige Böden mit geringem 
Feinkornanteil.

D.         HINWEISE DURCH TEXT:

1. Erschließung (Ver- und Entsorgung, ohne Verkehr)
1.1 Trinkwasserversorgung   

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen.
      
1.2 Löschwasserversorgung

Die Löschwasserversorgung ist durch das bestehende Wasserversorgungsnetz der Gemeinde
gesichert.

1.3 Abwasserentsorgung
1.3.1 Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde, vor Bezug, 

anzuschließen. 

1.3.2 Das Abwasser ist im Trennsystem abzuleiten. Zwischenlösungen sind nicht zugelassen.

1.3.4 Das zur Verfügung stehende Abwasserkontingent ist abgesichert. 

1.4 Oberflächenwasserbeseitigung
Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt nach Vorgabe des Entwässerungskonzepts des IB Dippold + Gerold 
(siehe Anlage) vom 08.07.2014 entsprechend dem Bodengutachten (siehe Anlage) des IB Crystal Geotechnik vom 
24.03.2014.

1.4.1 Die geplanten Maßnahmen sind durch wild abfließendes Wasser betroffen und bewirken selbst auch 
Veränderungen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass es für die bestehende Bebauung wie auch für 
künftige Bebauungen bei Starkniederschlägen zu keinen belästigenden Nachteilen kommt. 
Auf Art. 37 WHG wird hingewiesen. In der Planung für die Niederschlagswasserbeseitigung wird die 
Einleitung von Regenwasser aus privaten Flächen in den Kanal berücksichtigt.

1.4.2 Alle Bauvorhaben sind gegen Hang- und Schichtwasser zu sichern. 
Gegen ggf. auftretendes Schicht- bzw. Grundwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu sichern. 
Keller- und Lichtschächte sind wasserdicht auszubilden. Die Unterlieger sind durch entsprechende 
Randeinfassung (Hochborde) zur Kanalisierung des Oberflächenwassers bei Starkregenereignissen 
zu sichern. 

1.4.3 Versickerung von Oberflächenwässern:
Eine Versickerung in den bindigen Decklagen (gilt auch für bindige Tertiärböden) ist aufgrund der 
geringen Wasserdurchlässigkeit nicht möglich. Die Decklagen sind für eine Versickerung von 
Oberflächenwasser nicht oder nur in nur sehr geringem Umfang geeignet. Die Versickerung ist nur, in  
geringem Umfang, unter Schaffung einer gleichzeitigen, rückstaufreien Ableitung möglich, wobei 
hier die Hangsituation im Hinblick auf eine mögliche Vernässung tiefer liegender Hangbereich
zwingend zu beachten ist. Es ist hier auf jeden Fall ein Überlauf in eine jederzeit rückstaufreie Vorflut 
erforderlich. S. hierzu Bodengutachten (Anlage) des IB Crystal Geotechnik vom 24.03.2014.

1.4.4 Oberflächenwasser, das von Manipulationsflächen (Bewegungsflächen) abfließt, darf generell nicht über 
Sickerschächte bzw. unbefestigte Flächen in das Grundwasser gelangen oder über Regenwasserkanäle 
in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden, da dabei eine nachhaltig nachteilige Verunreinigung der 
Gewässer zu besorgen ist.

1.4.5 Für Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 
Diese ist rechtszeitig vor Baubeginn beim Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm zu beantragen.

1.4.6 Grundwasserverhältnisse:
Der Grundwasserstand im Bereich des Bebauungsplanes liegt bei ca. 456,50 mNN. Im Hangbereich sind 
auch höhere Schichtwasserspiegel möglich. Der Hochwasserstand kann mindestens 1 -1,5 m darüber 
liegen. Mit dem Auftreten von Schichtwasser ist deshalb in allen Tiefen unter Geländeoberfläche bis nahe 
Geländeoberfläche auch über dem geschlossenen Grundwasserspiegel zu rechnen. Dies ist im Hinblick 
auf die Bauwerkstrockenhaltung und Auftriebssicherung zu beachten. Bodengutachten (siehe Anlage) des 

IB Crystal Geotechnik vom 24.03.2014.

1.4.7 Bauwerkstrockenhaltung / Auftriebssicherheit:
Ohne Dränagemaßnahmen etc. wird es erforderlich, alle unter Geländeoberfläche einbindenden 
Bauwerksteile wasserdicht bis Geländeoberfläche unter Beachtung der maßgebenden Vorschriften
und Regelwerke auszubilden. Weiterhin ist dann auch die Auftriebssicherheit von unter
Geländeoberfläche einbindenden Bauwerksteilen für alle Bau- und Endzustände zu beachten und 
nachzuweisen. Ein möglicher Schichtwasserspiegel ist, wie bereits beschrieben, dann etwa bei GOK 
in Ansatz zu bringen. Bodengutachten (siehe Anlage) des IB Crystal Geotechnik vom 24.03.2014.

1.5 Stromversorgung
Die mit Erdbewegungen beauftragten Firmen sind anzuhalten, sich vor Beginn der Bauarbeiten über 
eventuell vorhandene Versorgungsleitungen bei den entsprechenden Sparten zu informieren. 
Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine 
Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder 
Grünstrei-fen ohne Baumbestand möglich.

Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk AG oder es sollen neue erstellt 
werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der 
Bayernwerk AG schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und 
Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden 
können.

2. Verkehr
entsprechend dem Bodengutachten (siehe Anlage) des IB Crystal Geotechnik vom 24.03.2014.

2.1 Im Bereich der Sichtdreiecke dürfen keine genehmigungsfreien Bauten oder Stellplätze errichtet 
werden und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden die eine Höhe von 0,80m über die 
Fahrbahnebene überschreiten. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtdreiecke sind mit der 
Gemeinde ab-zustimmen. 

2.2 Die Zufahrten sind ausreichend zu befestigen und mit einem wasserdurchlässigen oder gleichwertigen 
Belag zu versehen. Der Straße und ihren Nebenanlagen dürfen keine Abwässer sowie Dach- und 
Niederschlagswässer aus den Grundstücken zugeführt werden (Art. 19 BayStrWG unter 
Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs i.V.m. den Zufahrtenrichtlinien).

2.3 Für die weitere Straßenplanung sind die Ausführungen des Baugrundgutachtens maßgeblich. 
Unterhalb des Mutterbodens sind die Auffüllungen und Decklagen bis in größere Tiefe überwiegend
nur gering bis mittel tragfähig. Die für den Straßenuntergrund maßgebenden Schichten können dem 
Baugrundgutachten entnommen werden.
Aufgrund der anstehenden unzureichend tragfähigen Bodenschichten sind Bodenaustauschmaßnahmen 
im Bereich der Verkehrsflächen in einer Stärke von etwa 0,4 - 0,6 m erforderlich. Die notwendige 
letztendliche Bodenaustauschstärke ist dabei vor Ort mittels Lastplattendruckversuchen in Testfeldern 
festzulegen. Im geplanten Bebauungsplangebiet liegt die Frostempfindlichkeitsklasse F3 
(stark frostempfindlich) für den Straßenaufbau zugrunde. Weiterhin ist im vorliegenden Hanggelände die 
Hang- und Böschungsstandsicherheit, insbesondere auf der Hangseite der Erschließungswege und 
Straßen zu beachten. Böschungsneigungen sollten hier maximal mit 1 : 2 vorgesehen werden. Bei 
Entwässerung der Fahrbahnen über Rinnenabläufe oder Rohrleitungen ist, abhängig von der zugrunde
zu legenden Belastungsklasse nach RStO 12, eine Mindeststärke des frostsicheren Straßenaufbaus 
zwischen 0,50 m und 0,60 m erforderlich.

3. Immissionsschutz
3.1 Durch die Gärtnerei im Norden, den Parkplatz im Osten des geplanten Baugebietes, sowie aufgrund

der weiter westlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen ist mit den damit verbundenen Verkehr,
sowie mit Geruchs-, Staub- und Lärmemissionen zu rechnen. 

3.2 Aufgrund des im Norden gelegenen Tennisplatzes ist entlang des Zaunes im Süden der Anlage ein 
2,00 m hoher geschlossener Holzlattenzaun zu errichten. 

4. Altlasten
4.1 Zur Auffüllung des Geländes darf nur nicht verunreinigter und natürlicher Bodenaushub ohne Humus 

verwendet werden der nachweislich nicht aus Altlastenverdachtsflächen stammt.

4.2 Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Untergrundes festgestellt, so ist dessen Ausmaß 
umgehend von einem einschlägigen Ingenieurbüro durch horizontale und vertikale Abgrenzung zu 
bestimmen und dem Landratsamt mitzuteilen.

5. Denkmalschutz
5.1 Archäologische Bodenfunde sind gem. Art. 8 DSchG meldepflichtig.

6. Grünbereiche und Schutzzonen
6.1 Telekom 

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom die durch die geplanten 
Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden. Bei der Planung und Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass diese Linien nicht verändert  werden müssen bzw. beschädigt werden.
Eine Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes, kann aus 
wirtschaftlichen Erwägungen heraus, auch in oberirdischer Bauweise erfolgen.
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